Beglaubigter Auszug aus dem Protokollbuch

der Ev.-luth.  FORMDROPDOWN 
      
Die nachstehend aufgeführten Beschlüsse wurden gefasst bzw. die Informationen als verbindlich anerkannt.

1.  Allgemeine Auszahlungsanordnungen für regelmäßig zu leistende Ausgaben aufgrund bestehender Verpflichtungen. Hierzu zählen insbesondere:
· Energiekosten
· Frischwasser

· Öffentliche Abgaben
· Versicherungen

· Personalkosten (ZGAST)

· Telefon, Internet, Fax
· Kontoführungsgebühren
· Termingeldanlagen/Spareinlagen
· Kassenbestandsveränderungen

· Zeitschriftenabonnements

· Wartungsverträge
Die Allgemeine Auszahlungsanordnung wird bis auf Widerruf gemäß § 40 (5) KonfHOK schriftlich erteilt, die erforderlichen Belege der Verwaltungsstelle zur Verfügung gestellt. 

2.  Allgemeine Annahmeanordnung für Einnahmen die regelmäßig wiederkehren und die ihrer Art nach bestimmt sind. Hierzu zählen insbesondere:

· Mieten/Mietnebenkosten

· Pachten
· Erbbauzinsen

· Zinsen

· Kirchensteuerzuweisungen

· Spenden

· Kollekten

· Freiwilliger Kirchenbeitrag
· Fälligkeit Termingeldanlagen/Spareinlagen
· Kassenbestandsveränderungen.

Die allgemeine Annahmeanordnung wird bis auf Widerruf gemäß § 40 (5) KonfHOK schriftlich erteilt. Die erforderlichen Belege bzw. die aktuellen Verträge sind der Verwaltungsstelle rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.


3.  Spenden (z. B. Freiwilliger Kirchenbeitrag)

Zuwendungsbestätigungen für Beträge, die auf den gemeinsamen Girokonten eingehen, werden ab einer Summe von 200 € von der Verwaltungsstelle erstellt und der Kirchen-gemeinde zur Unterschrift, Siegelung und Weiterleitung übersandt. Dies ist nur möglich, wenn der Spender im Meldewesenprogramm gespeichert ist. 
4.  Rechnungen

Rechnungen werden nur aufgrund einer rechtsgültigen Auszahlungsanordnung bearbeitet.
5.  Bei einmaligen unregelmäßigen Einnahmen ist der Verwaltungsstelle rechtzeitig zwecks Überwachung und korrekter Buchung eine Annahmeanordnung zur Verfügung zu stellen. 
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6.  Geldanlage
Die Rücklagen und das Vermögen der  FORMDROPDOWN 
 wird, sofern kein anders lautender Beschluss des  FORMDROPDOWN 
 vorliegt, für die  FORMDROPDOWN 
 von der Verwaltungsstelle angelegt. 

Darüber hinaus werden die nicht benötigten laufenden Haushaltsmittel angelegt.
7.  Die Mitarbeiter der  FORMDROPDOWN 
 sind bei der Zentralen Gehaltsabrechnungsstelle anzumelden. Die Information über die Höhe der Personalausgaben erhält die  FORMDROPDOWN 
 von der Verwaltungsstelle.

8.  Das Vermögensbuch wird in der  FORMDROPDOWN 
 geführt.
9.  Für den unbaren Zahlungsverkehr gilt folgende Bankverbindung:

     Ev.-luth.  FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 

Konto   FORMDROPDOWN 
 bei der  FORMDROPDOWN 
, BLZ  FORMDROPDOWN 

10. Der  FORMDROPDOWN 
 regelt die Anordnungsvollmacht.
11. Die vorgenannte Regelung gilt ab      .
Vorstehender Beschluss ist ordnungsgemäß gefasst worden. Die Richtigkeit obigen Protokollauszuges wird beglaubigt.

     , den      
..............................................

  (L.S.)

......................................................

( FORMDROPDOWN 
)

         
 (Vorsitzende/r / stellv. Vorsitzende/r)
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